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 E D I T O R I A L

Schutz vor 
Grundwasser

A K T U E L L

Fördermittel für Verfahrenskombination  
einer Membranbelebungsanlage mit einer 
Faulung 
Bundesumweltministerium und Land Nordrhein-Westfalen  
übernehmen rund 5,8 Mio. Euro der Projektkosten

 Mit dem neuen Vorhaben auf dem Grup-
penklärwerk Kaarst-Nordkanal »Verfahrens-
kombination der Membranbelebungstechnik 
mit der anaeroben Schlammstabilisierung« 
soll aus dem anaerob stabilisierten Über-
schussschlamm das Faulgas und anschließend 
elektrische Energie gewonnen werden. 
 Die bereits erzielte energetische Optimie-
rung der Membranbelebungsanlage Kaarst-
Nordkanal durch die reduzierte Membran
belüftung und Umwälzleistung der Biomasse 
bewirkte im Belebtschlamm eine tendenziell 
steigende Viskosität. Die daraus resultieren-
de Beeinträchtigung des Sauerstoffüber-
gangs konnte durch Senkung des Feststoff-
gehalts im Belebtschlamm (TS) gemindert 
werden.
 Ziel des Forschungsvorhabens ist es, 
durch verbesserte Vorbehandlung mit einer 
Vorklärung und einer engmaschigen Sieb
anlage die Anteile der biologisch aktiven  
Biomasse zu erhöhen. Bei reduziertem TS-
Gehalt und dadurch verbessertem Sauer
stoffübergang soll auch die Wirkung der 

Bergbaubedingte Absenkungen des Grund­
wassers führten in der Vergangenheit je­
doch dazu, dass flurnahes Grundwasser als 
für die Erftauen natürlicher Zustand vieler­
orts in Vergessenheit geraten ist. »Wasser 
von Unten« hing zumeist nur mit undichten 
Kanälen oder verstopften Dränagen zusam­
men. Deshalb hat es eine Reihe von Bürgern 
und auch Kommunen überrascht, dass 
Grundwasser in den Kellern steht oder in 
absehbarer Zeit stehen könnte. Der Hinweis, 
dass Grevenbroich und Korschenbroich 
schon in ihrem Namen den Hinweis auf na­
türlicherweise flurnahe Grundwasserstände 
tragen, hilft ihnen jetzt, wo sie in Gebieten 
mit steigendem Grundwasserstand gebaut 
haben, nicht weiter. Deshalb macht es Sinn, 
dass auch der Verband sein Wissen aus 
mehr als fünfzig Jahren Grundwasserbeob­
achtung einbringt und gemeinsam mit be­
troffenen Kommunen und Kreisen Lösungen 
für dieses Problem erarbeitet und umsetzt. 
Wie, erfahren Sie in diesem Heft.
 Dass der Verband erneut als familien­
gerechtes Unternehmen ausgezeichnet 
wurde, freut uns natürlich und zeigt die 
vielfältigen Anstrengungen, um als attrak­
tiver Arbeitgeber wahrgenommen zu wer­
den: Ein wichtiger Baustein im Wettbewerb 
um Fachkräfte.
 Außerdem möchten wir in dieser Aus­
gabe die neuen Gesichter im Verbandsrat 
und bei der agw begrüßen und vorstellen 
und den ausscheidenden Gremienvertretern 
herzlich für ihre geleistete Arbeit danken.

 Ihr 

 

 Norbert Engelhardt

Membranoberfläche in Bezug auf die Reini-
gungsleistung optimiert werden. Durch die 
Nachrüstung des Gruppenklärwerks mit  
anaerober Schlammbehandlung sollen die 
Vorteile, wie reduzierte Belebungsbecken
volumen erhalten bleiben und der Energie
verbrauch an das Niveau der konventionellen 
Kläranlage angeglichen werden.
 Am 10. Juli 2015 hat die Bundesumwelt-
ministerin Dr. Barbara Hendricks dem Erftver-
band die Förderung des innovativen Vorha-
bens mitgeteilt. Das Projekt wird insgesamt 
mit rund 2,8 Mio. Euro aus dem Umweltinno-
vationsprogramm des Bundesumweltminis
teriums sowie mit rund 3 Mio. Euro aus dem 
Programm des Landes NRW für eine ressour-
ceneffiziente Abwasserbeseitigung in NRW 
gefördert.

Text: Dr. Kinga Drensla
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Als Wasserverband se-
hen wir unsere Aufgabe 
vordringlich darin, das 
Grundwasser vor schäd-
lichen Eingriffen und Ein-
leitungen zu schützen,  
da es ein wichtiges Re-
servoir für die Trinkwas-
sergewinnung darstellt.
Das ist gut und richtig so. 	
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 Am 23. Juni traten die 15 Mitglieder des 
Erftverband-Verbandsrates zu ihrer 100. Sit-
zung zusammen. Auch NRW-Umweltminister 
Johannes Remmel, dessen Ministerium die 
Rechtsaufsicht über den Verband ausübt, 
nahm teil und eröffnete die Sitzung. Es war 
gleichzeitig das erste Treffen des teilweise 
neu gewählten »Aufsichtsratsgremiums« 
nach der Delegiertenversammlung am  
16. Juni.
 Im Jahr 1993 passte sich die Organisa
tionsstruktur des Erftverbandes nach einer  
Novellierung der Verbandsgesetze an die 
Verwaltungsstruktur von Aktiengesellschaf-
ten an. Seitdem führt neben der Delegierten-
versammlung, die der Aktionärsversammlung 
entspricht, und dem Verbandsrat, der das 
Kontrollgremium darstellt, ein Vorstand die 
Geschäfte des Erftverbandes. Erster Vorstand 
wurde der bisherige Geschäftsführer Jens-
Christian Rothe, dem 2003 Dr. Wulf Lindner 
folgte. Seit 2013 leitet Norbert Engelhardt 
den Erftverband. 
 Der Erftverband blickt auf mehr als 150 
Jahre wasserwirtschaftliche Tradition zurück. 
Im Jahr 1859 wird die »Genossenschaft für 
die Melioration der Erftniederung« gegrün-
det, die sich später Erftgenossenschaft und 

Erftverband nennt. Ihre Aufgaben: genossen-
schaftlich den Abfluss der Erft zu regeln und 
landwirtschaftlich nutzbare Flächen zu ent-
wässern.
 Im Jahr 1958 beschließt der NRW-Landtag 
die Gründung des »Großen Erftverbandes«, 
um den großräumigen Folgen des Braunkoh-
lenabbaus auf den Wasserhaushalt im Erft
gebiet entgegenzuwirken und die Wasser
versorgung sicherzustellen. 1959 erfolgt die 
Konstitution als sondergesetzlicher Wasser-
verband. 
 Heute ist der Verband ein moderner und 
innovativer Dienstleistungsbetrieb. Als Zu-
sammenschluss von Kommunen, Gewerbe- 
und Industrieunternehmen, Wasserversor-
gern, Kraftwerken und Bergbau regelt der 
Verband seine Aufgaben in Selbstverwal-
tung.

Text: Luise Bollig

100. Verbandsratssitzung mit NRW-Umweltminister Johannes Remmel (mitte vorne)

E R F T V E B A N D

Delegiertenversamm-
lung wählt neue Ver-
bandsratsmitglieder
Prof. Dr. Christian Forkel  
und Dr. Stephan Strunk in  
den Verbandsrat gewählt

 In der 90. Delegiertenversammlung am 
16. Juni in Kerpen haben die Mitglieder des 
Erftverbandes u. a. zwei neue Mitglieder  
in den Verbandsrat gewählt. Für die Elektri
zitätswirtschaft wurde Prof. Dr. Christian  
Forkel, bislang stellvertretendes Verbands-
ratsmitglied der Mitgliedergruppe Braunkoh-
lenbergbau, in den Verbandsrat gewählt.  
Für ihn rückt Dr. Stephan Strunk als stellver-
tretendes Mitglied des Verbandsrates nach. 
Die Neuwahl wurde notwendig, da Dr. Dieter 
Gärtner als Vertreter der Mitgliedergruppe 
Elektrizitätswirtschaft Mitte Juli in den Ruhe-
stand trat. 
 Die Delegiertenversammlung des Erft
verbandes entspricht in ihrer Funktion der 
Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft. 
Sie setzt sich aus Vertretern der Kommunen 
(66 Delegierte) und Kreise (5 Delegierte), der 
Elektrizitätswirtschaft (6 Delegierte) und des 
Braunkohlenbergbaus (10 Delegierte), der 
Wasserversorgung (6 Delegierte) und der  
Industrie (7 Delegierte) zusammen. Die De
legiertenversammlung beschließt den Wirt-
schaftsplan, die Satzung, die Veranlagungs
richtlinien, die wesentlichen Bauvorhaben 
des Verbandes, die Übernahme von Aufga-
ben und wählt die Mitglieder des Verbands-
rates.
 Der Erftverband betreibt Wasserwirt-
schaft für 43 Kommunen und fünf Kreise,  
13 Mitglieder aus der Elektrizitätswirtschaft 
und des Braunkohlenbergbaus, 42 Unter
nehmen der öffentlichen Wasserversorgung,  
153 gewerbliche Unternehmen und die  
Erftfischereigenossenschaft. 

Text: Luise Bollig

E R F T V E B A N D

Umweltminister 
Remmel eröffnet 
100. Verbandsratssitzung
Mehr als zwanzig Jahre im Dienst der Mitglieder

Prof. Dr. Christian Forkel Dr. Stephan Strunk
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P E R S O N A L

Familienbewusstsein 
zur Chefsache gemacht
Erftverband mit Zertifikat zum »audit berufundfamilie« ausgezeichnet

 Für sein Engagement für eine verbesserte 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist der 
Erftverband mit dem Zertifikat zum »audit  
berufundfamilie« ausgezeichnet worden. Am 
29. Juni 2015 überreichten Iris Gleicke, Parla-
mentarische Staatssekretärin beim Minister 
für Wirtschaft und Energie, und Stefan Be-
cker, Geschäftsführer der berufundfamilie 
gGmbH, in Berlin die Urkunde an Arnold Tho-
mas, Bereichsleiter Personelles und Soziales. 
Zuvor hatte der Erftverband zum zweiten Mal 
erfolgreich das etwa dreimonatige Auditver-
fahren durchlaufen, das als strategisches  
Managementinstrument zur nachhaltigen 
Verbesserung einer familienbewussten Perso-
nalpolitik dient. Die Beschäftigten des Erft-
verbandes erhalten auf Wunsch Information 
und Beratung zu Themen wie Kinderbetreu-
ung, Pflege von Angehörigen, Gesundheits-
förderung, flexible Arbeitszeiten und Telear-
beit. Bis zur Re-Auditierung in drei Jahren 
plant der Erftverband die Einführung weiterer 
Lösungen, wie beispielsweise eine verän-
derte, optimierte Dienstvereinbarung zur  
Telearbeit und Führungskräfteschulungen 
zur Umsetzung einer familienorientierten  
Unternehmenskultur.

Familienbewusstsein ist Bestandteil 
der Unternehmenskultur
Einsetzbar in allen Branchen und unter-
schiedlichen Betriebsgrößen, erfasst das alle 
drei Jahre zu durchlaufende Audit den Status 
quo der bereits angebotenen Maßnahmen 
zur besseren Balance von Beruf und Familie, 
entwickelt systematisch das betriebsindivi
duelle Potenzial und sorgt mit verbindlichen 
Zielvereinbarungen dafür, dass Familienbe-
wusstsein in der Unternehmenskultur veran-
kert wird. Das Zertifikat zum audit berufund-
familie dient als Beleg für den erfolgreichen 
Abschluss dieses Prozesses – und als Quali-
tätssiegel: Das unter der Schirmherrschaft 

der Bundesfamilienministerin und des Bun-
deswirtschaftsministers stehende Audit der 
berufundfamilie gGmbH – eine Initiative der 
gemeinnützigen Hertie-Stiftung – wird von 
den führenden deutschen Wirtschaftsverbän-
den BDA, BDI, DIHK und ZDH empfohlen. Die 
praktische Umsetzung der Maßnahmen wird 
von der berufundfamilie gGmbH überprüft. 
Aktuell sind in Deutschland insgesamt 1.001 
Arbeitgeber nach dem audit berufundfamilie 
zertifiziert, darunter 518 Unternehmen,  
363 Institutionen und 120 Hochschulen. 

Beschäftigte aus allen Verbands
bereichen beteiligt
Am 29. September 2014 fand ein Strategie-
workshop mit Vorstand Norbert Engelhardt, 
den Bereichsleitern Heinrich Schäfer und  
Dr. Bernd Bucher, der Personalratsvorsitzen-
den Beate Kirfel und Projektleiterin Maria 
Agethen unter Leitung der externen Audito-
rin Elena de Graat für die berufundfamilie 
gGmbH statt. Darin erarbeiteten die Teil
nehmerinnen und Teil-
nehmer die strate-
gischen Ziele für 
die Zukunft. 
Schwerpunkte 
der Weiterent-
wicklung von 

Angeboten und weiteren Aktivitäten sind in 
den nächsten drei Jahren die Handlungsfelder 
Personalentwicklung, Führung und Arbeits-
organisation.
 Im nächsten Schritt erfolgte am 9. Okto-
ber 2014 der Auditierungsworkshop, an dem 
18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen 
Bereichen des Erftverbandes teilnahmen.  
Die Gruppe erarbeitete u. a. Lösungen für die 
Arbeitsfelder Arbeitszeit, Arbeitsorganisation, 
Arbeitsort, Informations- und Kommunikati-
onspolitik, Führungskompetenz, Personalent-
wicklung, Entgeltbestandteile und geldwerte 
Leistungen sowie Service für Familien, die am 
17. Dezember 2014 in einer Zielvereinbarung 
festgeschrieben wurden.

Text: Maria 
Agethen

Arnold Thomas und Maria Agethen mit dem Zertifikat des »audit berufundfamilie«
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S C H W E R P U N K T

Ermittlung von Bemessungs
grundwasserständen  
als Planungsgrundlage
Vorsorgende Maßnahmen zur Vermeidung von 
Bauwerksproblemen

 Schäden an Gebäuden durch hohe 
Grundwasserstände zählen in Deutschland 
zu den häufigsten Bauschäden. Zudem 
müssen viele Bauwerke, beispielsweise  
Abfalldeponien, auch bei besonders hohen 
Grundwasserständen dauerhaft oberhalb 
des Grundwassers liegen, um Grundwasser-
belastungen vorzubeugen. Um Bauschäden 
und Fehlplanungen zu vermeiden, sind da-
her im Vorfeld von Baumaßnahmen soge-
nannte Bemessungsgrundwasserstände 
(nach Merkblatt BWK-M8) zu ermitteln. Im 
Tätigkeitsbereich des Erftverbandes kommt 
dieser Problematik eine besondere Bedeu-
tung zu, weil hier die Grundwasserstände 
durch den Braunkohlenbergbau weiträumig 
abgesenkt wurden, in der Zukunft jedoch 
wieder ansteigen werden. 
 Der Bemessungsgrundwasserstand ist 
der Grundwasserhöchststand, der sich an 
einem Ort witterungsbedingt einstellen 
kann. Üblicherweise wird zur Ermittlung  
der Bemessungsgrundwasserstände auf 
langjährige Messreihen zurückgegriffen, 
welche die unbeeinflusste, vorbergbauliche 
Grundwassersituation und insbesondere  
die besonders hohen Grundwasserstände 
Ende der 1960er-Jahre abbilden. Für solche 
Zeitreihen, die ausreichend weit zurück
reichen und gleichzeitig die anthropogen 
unbeeinflusste Grundwassersituation  
widerspiegeln, entspricht der im Beobach-
tungszeitraum gemessene Grundwasser-
höchststand dem Bemessungsgrundwasser
stand. Bei der Ermittlung des Bemessungs
grundwasserstands sind die dauerhaft  

verbindlich festgeschriebenen wasserwirt-
schaftlichen Maßnahmen (z. B. ein Gewäs-
serausbau zur Sicherstellung der Vorflut) 
von den nicht dauerhaft verbindlich fest
geschriebenen Maßnahmen (z. B. die 
Grundwasserentnahme eines Wasserwerks) 
zu unterscheiden und ihre Auswirkungen  
zu berücksichtigen. In Gebieten, wo sich  
die natürliche Grundwasserdynamik auf-
grund von menschlichen Eingriffen in den 
Wasserhaushalt zukünftig verändern wird – 
z. B. im Nahbereich von Restseen des 
Braunkohlenbergbaus – kann zur Ermitt-
lung der Bemessungsgrundwasserstände 
ergänzend auf numerische Modellprogno-
sen zurückgegriffen werden. 

Beispiel: Verfüllung von  
Abgrabungen
In der Niederrheinischen Bucht lagern große 
abbauwürdige Vorkommen an Lockerge-
steinen. So existieren aktuell im Tätigkeits-
bereich des Erftverbandes 33 Betriebe der 
Kies- und Sandindustrie. In Abhängigkeit 
der geplanten Wiedernutzbarmachung wer-
den zahlreiche Abgrabungen teilweise oder 
vollständig mit Fremdmaterial verfüllt, was 
eine potenzielle Gefahr für das Grundwas-
ser darstellt. 
 Im Rheinischen Revier wurden die Grund
wasserstände bergbaubedingt weiträumig 
abgesenkt. Heute können deshalb viele  
Abgrabungen im Trockenschnitt erfolgen, 
deren Tiefbereiche zukünftig jedoch – nach 
Wiederanstieg des Grundwassers – unter-
halb der Grundwasseroberfläche liegen 

werden. Bei der Genehmigung von Abgra-
bungsverfüllungen muss folglich das Grund-
wasserniveau nach Wiederanstieg berück-
sichtigt werden. Unterhalb des für die 
Planung maßgebenden Bemessungsgrund-
wasserstands darf nach den einschlägigen 
Gesetzen und Regelwerken nur unbelasteter 
Boden eingebaut werden, der hohen quali
tativen Anforderungen genügt. 

Beispiel: Gebäudeplanung –  
Vorsorge und angepasste Bebauung
Im Zusammenhang mit dem Erwerb und der 
Veräußerung sowie dem Neubau von Immo-
bilien in Gebieten mit natürlicherweise flur-
nahen Grundwasservorkommen wenden sich 
viele Bürger, Architekten, Bauherren an den 
Erftverband, um das Risiko vernässungsbe-
dingter Gebäudeschäden bewerten zu lassen 
und bei Neubauten ggf. bauliche Vorkeh-
rungen gegen drückendes Grundwasser tref-
fen zu können. Als Beurteilungsgrundlage 
werden auf den Standort bezogene Bemes-
sungsgrundwasserstände ermittelt und zur 
Verfügung gestellt. 
 Neubauten, deren Bodenplatten unterhalb 
des Bemessungsgrundwasserstands liegen, 
müssen als geschlossene Wanne ausgeführt 
werden. Entsprechende Abdichtungen wer-
den als »Schwarze« oder »Weiße Wanne« 
bezeichnet. »Schwarze Wannen« sind in der 
DIN 18195 geregelt und werden mit Abdich-
tungsbahnen aus Bitumen oder Kunststoff 
hergestellt. Die »Weiße Wanne« wird aus 
wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) 
hergestellt und zeichnet sich dadurch aus, 
dass der Schutz gegen von außen einwir-
kendes Wasser durch die Betonkonstruktion 
selbst erbracht wird. Der Bau mit WU-Beton 
wird in der sogenannten WU-Richtlinie gere-
gelt. Die Kosten für bauliche Vorkehrungen 
gegen drückendes Grundwasser sind von  
vielen Gebäudeparametern abhängig und 
können nur individuell für das jeweilige Ge-
bäude ermittelt werden. Die fachgerechte 
Planung und Ausführung von Abdichtungs-
maßnahmen bei Neubauvorhaben verursacht 
aber deutlich geringere Kosten als nachträg-
liche bautechnische Sanierungsmaßnahmen 
geschädigter Gebäude.
 Eine Möglichkeit der an hohe Grundwas-
serstände angepassten Bauweise stellt auch 
der Verzicht auf einen Keller dar. 

Text: Dr. Stephan Lenk und Holger Diez
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Langjährige Grundwasserganglinie zur Ermittlung des Bemessungsgrundwasserstands
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 Werden bei der Planung von unterkeller-
ten Bauwerken in Niederungsgebieten keine 
baulichen Vorkehrungen gegen drückendes 
Grundwasser getroffen, können in Phasen 
hoher Grundwasserstände vernässungsbe-
dingte Gebäudeschäden auftreten. Diese äu-
ßern sich z.B. in einer feuchten Kellersohle, 
feuchten Wänden oder sogar stehendem 
Grundwasser in Kellerräumen. In Extremfäl-
len kann es bei unzureichender Bewehrung 

S C H W E R P U N K T

Lösungsstrategien zur  
Verminderung von  
Vernässungsproblemen 
Hydraulische und bautechnische Ansätze

des Betonfundaments und unsachgemäßem 
Abpumpen eindringenden Grundwassers so-
gar zum Aufbrechen der Bodenplatte kom-
men. Feuchte Kellerwände ziehen vielfach ei-
nen Schimmelpilzbefall der Raumwände nach 
sich, was eine Gesundheitsgefährdung der 
Bewohner darstellt.
 Lösungsstrategien zur Vermeidung oder 
Verminderung von Vernässungsproblemen  
an Bauwerken sind abhängig vom Grad der 
Betroffenheit eines Objekts, der jeweiligen 
Bausubstanz sowie der Zahl betroffener Ob-
jekte. Grundsätzlich wird zwischen baulichen  
Sanierungsmaßnahmen und hydraulischen  
Sicherungsmaßnahmen unterschieden. 
 Ein nachträgliches Abdichten von nassen 
Kellern bei Bestandsbauten stellt ein schwie-
riges bautechnisches Vorhaben dar und  
erfordert das Hinzuziehen geeigneter Sach- 
verständiger, die bei den Ingenieur- und  
Architektenkammern NRW erfragt werden 
können. Zuerst muss die Ursache der einge-
tretenen Feuchteschäden analysiert werden, 
um die notwendigen bautechnischen Maß-
nahmen zur Sanierung zu treffen. Eine kleine-
re Maßnahme kann das Sanieren von Fehl-
stellen an Rohrdurchdringungen (z. B. Strom, 
Wasser, Gas) sein. Deutlich aufwändiger sind 
Abdichtungsmaßnahmen zwischen Funda-

ment und Kellersohle, bei denen auch die 
Standsicherheit des Gebäudes betroffen sein 
kann. Eine Fußbodenaufständerung mit einer 
geregelten Abführung des anfallenden Was-
sers bei hohen Grundwasserständen bietet 
sich dann an, wenn die Nutzung der Keller-
räume eine untergeordnete Rolle spielt. Die 
technisch aufwändigste und kosteninten-
sivste Maßnahme ist die Innentrogabdich-
tung. Diese soll nach der Sanierung zu unein-
geschränkt nutzbaren Kellerräumen führen.
 Hydraulische bzw. wasserwirtschaftliche 
Maßnahmen, wie sie der Erftverband seit  
Dezember 2011 mit der Kappung von Grund-
wasserspitzen in Korschenbroich umsetzt, 
greifen regulierend in den Grundwasserhaus-
halt ein, sind genehmigungspflichtig und 
können insbesondere bei einer größeren Zahl 

24,5

28

Nasser Kellerraum durch eingetretenes Grundwasser
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betroffener Gebäude geeignet sein, sofern 
die Finanzierbarkeit gesichert ist und eine 
Ableitung des geförderten Grundwassers er-
folgen kann. Wasserwirtschaftliche Lösungs-
strategien sollten nach Möglichkeit auch 
Maßnahmen zur Optimierung der Entwässe
rungsfunktion von Oberflächengewässern  
sowie die Prüfung einer verbesserten Ausnut-
zung des Grundwasserdargebots durch Was-
serrechtsinhaber umfassen. Die Arbeitsgrup-
pe Grundwasser (Grundwasserkommission 
des Rhein-Kreises Neuss) hat im Jahr 2005 im 

Sinne einer Patchwork-Lösung eine große 
Bandbreite von Unterstützungsmaßnahmen 
aufgezeigt, die später zum Teil umgesetzt 
wurden. So konnte die hydraulische Leis-
tungsfähigkeit des Fluitbachs im Stadtgebiet 
von Korschenbroich durch Schaffung eines 
durchgängigen Sohlgefälles erhöht werden. 
Darüber hinaus hat die NiederrheinWasser 
GmbH im Jahr 2010 die Wassergewinnungs-
anlage Lodshof wieder in Betrieb genommen, 
indem eine Fördermengenverlagerung von 
bis zu 2 Mio. m³/a zu diesem Standort er-

Langjährige Grundwasserschwankungen an einem Gebäude

folgte. Durch die räumliche Nähe der Förder-
brunnen zur Ortslage Raderbroich führen die 
förderbedingten Absenkungen der Grund-
wasseroberfläche nach einer Grundwasser-
modellstudie des Erftverbandes zu Redu- 
zierungen der dortigen Vernässungsproble- 
matik. Das in Lodshof gewonnene Rohwasser 
wird zur Trinkwasserversorgung der Stadt 
Korschenbroich genutzt.

Text: Stefan Simon und Holger Diez
Hintergrund: Grundwassermesswagen 
des Erftverbandes

2 m

3 m

4 m

1 m

5 m
59 64 69 74 79 84 89 94 99

Kappungsbrunnen in Korschenbroich
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 M E I N E  M E I N U N G

Das Grundwassermanagement des Erftverbandes 
bringt mit dem Kappungsmodell für Grundwasserspitzen 
bessere Kontrolle mit sich
Heinz Josef Dick
Bürgermeister von Korschenbroich

 Mit Unterstützung unserer Bürgerinnen 
und Bürger nutzen wir in der Stadt Korschen-
broich das Grundwassermanagement des 
Erftverbandes, um aktiv der Problematik  
hoher Grundwasserstände in Teilen unserer 
Heimatstadt zu begegnen: Raderbroich, Her-
renshoff, Pesch und Kleinenbroich. Seit dem 
1. Dezember 2011 sind die neuen Pumpen 
und die sanierten Altanlagen nun schon be-
triebsbereit, um sich bei Erreichen des jeweils 
kritischen Grenzwertes im Ortsteil einzu-
schalten und das so genannte »Kappungs
modell für Grundwasserspitzen« umzuset-
zen. Der Erftverband betreibt hierfür bei  
uns vor Ort sieben Förderbrunnen sowie  
einen Schwimmponton mit zwei Pumpen auf 
einem Baggersee, die von einem 
zentralen Punkt über ein Brow-
ser-basiertes Prozessleitsystem 
gesteuert werden. 
 Wann und wo gepumpt wer-
den muss, erläutert der Verband 
zuverlässig und leicht verständlich auf seiner 
extra hierfür angelegten Seite im Internet: 
www.grundwasser-korschenbroich.de. Zu-
dem verschicken die Verantwortlichen an uns 
und die bestehenden Interessenvertretungen 
der einzelnen Ortschaften (Grundwassernot
gemeinschaften) Mails, wenn die Pumpen 
an- oder abgestellt werden. Für uns als Stadt-
verwaltung ist es wichtig, derart transparent 
und offen mit den ermittelten Daten umzuge-
hen, weil wir unsere Bürgerinnen und Bürger 
im Lösungsprozess mitnehmen möchten. 
Ohne deren ideelle Unterstützung ist ein  
Management dieses Umfanges nicht zu stem-
men. Ich bin sehr froh, dass wir im Erftver-
band einen Partner gefunden haben, der ge-
nau diesen Grundsatz der Bürgerbeteiligung 

selbst verfolgt. Schließlich geht es für die 
Menschen um ihr Eigentum: Seit mehreren 
Jahrzehnten kam es immer wieder zu Vernäs-
sungsschäden an Gebäuden, da Keller nicht 
sachgerecht gegen drückendes Grundwasser 
abgedichtet worden waren. 
 Auch finanziell wäre das Kappungsmodell 
nicht ohne die Beteiligung unserer Einwohne-
rinnen und Einwohner zu realisieren. Denn  
20 Prozent der Betriebskosten übernimmt die 
Stadt, 80 Prozent sind durch freiwillige Betei-
ligung der Bürgerinnen und Bürger aufzubrin-
gen. Von den Investitionskosten trägt 20 Pro-
zent die Stadt, zehn Prozent der Rhein-Kreis 
Neuss und der Rest ist durch freiwillige Betei-
ligung der Bürgerinnen und Bürger zu erbrin-

gen. In allen vier Ortsteilen 
war die Beteiligung der Fami-
lien zu unserer Zufriedenheit 
schon bei Start des Kap-
pungsmodells rege. Hier-
durch wurde es möglich, für 

die technische Umsetzung, den Betrieb und 
das Monitoring des Grundwasserkappungs-
modells eine vertragliche Vereinbarung mit 
dem Erftverband zu schließen. Der Rhein-
Kreis Neuss unterstützt uns. Die Regierungs-
präsidentin Annemarie Lütkes machte sich 
vor Ort an einer Pumpstation ein Bild des 
neuen Modells. In den nächsten Jahren gilt es 
nun die Zusammenarbeit mit all diesen Betei-
ligten fortzuführen und sich über eine Fort-
setzung des Modells nach Auslaufen des ak-
tuellen Vertrags zu verständigen.
 Zusätzlich zu diesem Grundwasserma-
nagement des Erftverbandes begrüßen wir 
die Wiederaufnahme der Trinkwasserförde-
rung durch die NEW im Wasserwerk Lodshof. 
Auch diese leistet einen Beitrag zur Absen-
kung. Wir als Stadt ertüchtigen Vorfluter und 
Gräben, um das Oberflächenwasser abfließen 
zu lassen. 

Mit dem Erftverband haben wir einen Koope-
rationspartner gefunden, der gemeinsam mit 
uns schon jetzt die Herausforderungen der 
Zukunft in diesem gesamten zusammenhän-
genden System bedenkt. So wird sich der 
Sümpfungseinfluss durch den Braunkohlenta-
gebau Garzweiler II auf unser Stadtgebiet auf 
absehbare Zeit weiter verändern, weil sich 
der Standort des Bergbaus zunehmend nach 
Westen verlagert. Das heißt, die Grundwas-
serstände, die im südlichen Stadtgebiet heute 
fünf Meter unter dem natürlichen Niveau lie-
gen, werden auf Dauer – spätestens aber 
nach Beendigung des Tagebaus – wieder auf 
das ursprüngliche Niveau ansteigen. Auch 
aus diesem Grund bleibt das Grundwasser-
management ein stets aktuelles Thema.

 Text: Heinz Josef Dick

www.grundwasser-
korschenbroich.de  
informiert über Grund­
wassermanagement
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Novelle des Landeswassergesetzes
Kanalnetzübertragung soll wieder möglich sein

 Das Landeskabinett verabschiedete am 
23. Juni den Entwurf des neuen NRW-Landes
wassergesetzes (LWG) und eine Änderung al-
ler Verbandsgesetze. Der Erftverband brachte 
seine Stellungnahme über die Arbeitsgemein-
schaft der Wasserwirtschaftsverbände ein. Er 
begrüßt insbesondere, dass der Gesetzgeber 
den Koalitionsvertrag umsetzt und den Ge-
meinden wieder die Übertragung des Kanal-
netzbetriebs auf ihren Verband erlaubt.  
Nunmehr geht der Entwurf in die Landtags-
ausschüsse. Es ist geplant, dass das neue 
Landeswassergesetz vor der Sommerpause 
2016 in Kraft tritt.

Wesentliche Inhalte:
•	 Das Landeswassergesetz ist völlig neu  

geschrieben und an das Wasserhaushalts-
gesetz des Bundes angepasst. Neben den 
rund 130 LWG-Paragrafen werden u. a. 
auch alle Wasserverbandsgesetze, so auch 
das Erftverbandsgesetz, geändert.

•	 Der Gesetzgeber will den Kommunen wie-
der die Möglichkeit geben, den Betrieb ih-
rer Kanalnetze an »ihren« sondergesetz-
lichen Wasserverband zu übergeben. Die 
kommunalen Mitglieder des Erftverbandes 
können diesem künftig die Pflicht zum Be-
trieb ihrer Kanalnetze übertragen, wie dies 

schon in Rommerskirchen, Meckenheim 
und Zülpich der Fall ist. Die Übertragung 
ist freiwillig und bedarf der Genehmigung 
durch die Verbandsgremien. Eine Aus-
schreibung ist nicht erforderlich. Das Ab-
wasserentsorgungsverhältnis besteht  
weiterhin zwischen Anschlussnehmer und 
Kommune, die auch die Abwassergebühren 
erhebt. 

•	 Die Gewässerunterhaltung ist Verbands-
aufgabe der sondergesetzlichen Wasser-
verbände, sofern sie diese übernommen 
haben. Neu ist ein Vorkaufsrecht für 
Grundstücke, die zur Gewässerunterhal-
tung benötigt werden. Der Erftverband 
möchte erreichen, dass dieses Vorkaufs-
recht erweitert wird auf Grundstücke,  
auf denen sich das Gewässer nach einer 
verfestigten Planung des Gewässeraus-
baus künftig befinden wird.

•	 Für die Wasserversorgung ist die Pflicht  
der Gemeinden, ein Wasserversorgungs-
konzept zur Sicherstellung der Wasser
versorgung zu erstellen, hervorzuheben.  
Eine neue Bestimmung stellt klar, dass die 
Wasserversorger u. a. vorbeugende Maß-
nahmen zum Schutz des Trinkwassers er-
greifen müssen, deren Kosten dann auch 
Bestandteil der Wasserpreise sind.

A U S  D E R  R E C H T S P R E C H U N G

•	 Die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie, ins-
besondere solche aus Bewirtschaftungs-
plänen, Maßnahmenprogrammen, Risiko-
managementplänen und den künftig 
ausführlicheren und zu genehmigenden 
gemeindlichen/verbandlichen Abwasser-
beseitigungskonzepten, sind durch wasser-
rechtliche Erlaubnisse, z. B. bei Abwas-
sereinleitungen, umzusetzen. 

•	 Im Erftverbandsgesetz werden alle Bestim-
mungen mit Bezug auf die kameralistische 
Haushaltsführung gestrichen. Der Gesetz-
geber will außerdem die Wahlzeit der Mit-
glieder u. a. der Delegiertenversammlung 
an die Wahlperiode der Kommunen anglei-
chen. Das ist bei der Wahlzeit bis 2018 
beim Erftverband rechtlich problematisch 
und bedarf noch der Diskussion. Gleiches 
gilt für die Mitgliedschaft auch der kleine-
ren Parteien der kommunalen Parlamente 
in den Verbandsorganen.

Der Erftverband wird seine Mitglieder über 
den Fortgang des Gesetzgebungsverfahrens 
unterrichten.

Text: Per Seeliger

A K T U E L L

agw mit neuer 
Geschäftsführerin

 Die Arbeitsgemeinschaft der Wasserwirt-
schaftsverbände – agw – ist ein Zusammen-
schluss der Wasserwirtschaftsverbände in 
Nordrhein-Westfalen und gehört seit ihrer 
Gründung 2006 fest zur Wasser- und Abwas-
serbranche in NRW, auf Bundes- und auch 
Europäischer Ebene. Sie dient vor allem dem 
Austausch und der Zusammenarbeit zwi-
schen ihren Mitgliedern auf Fach- ebenso wie 
auf Vorstandsebene und vertritt die Interes-
sen aller Mitglieder im politischen Raum. 
 Nun steht ein Wechsel der Geschäfts
führung an: Am 30. September 2015 wird  
der Geschäftsführer der agw, Dr. Ulrich 
Oehmichen, der von Beginn an die Geschäfte 
der agw geführt hat, in den Ruhestand ver-

abschiedet. Die Geschäfte übernimmt zum  
1. Oktober 2015 Jennifer Schäfer-Sack. Seit 
mehreren Jahren ist die Diplom-Geographin 
in der Wasserwirtschaft tätig, zuletzt in  
der Position der stellvertretenden Geschäfts-
führerin der agw. 
 Die Mitglieder der agw sind: Aggerver-
band, Bergisch-Rheinischer Wasserverband, 

Emschergenossenschaft, Erftverband, Lineg, 
Lippeverband, Niersverband, Ruhrverband, 
Wahnbachtalsperrenverband, Wasserver-
band Eifel-Rur und Wupperverband.

Text: agw – Arbeitsgemeinschaft der 
Wasserwirtschaftverbände

Dr. Ulrich Oehmichen und Jennifer Schäfer-Sack
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 Der Große Erftverband ist gerade vier Jah-
re alt, als er 1963 die Kläranlagen Brüggen, 
Türnich, Horrem-Sindorf und Weilerswist 
übernimmt. Arbeitsmaterial und Räumlich-
keiten sind begrenzt. Erst im Jahr 1966 ist  
das neue Verbandsgebäude in Bergheim be-
zugsfertig. So verwundert es nicht, dass in 
der 31. Vorstandssitzung des Großen Erft
verbandes vom 22. September 1964 für den 
Haushaltsabschnitt 900 »Beschaffung ver-
bandseigener Fahrzeuge und Geräte für den 
überörtlichen Einsatz« folgendes festgehal-
ten wird: »Zur wirtschaftlichen Gestaltung 
des Betriebes insbesondere der Kläranlagen 
sind Fahrzeuge und Maschinen notwendig, 
die vom Verband beschafft und auf mehreren 
Anlagen eingesetzt werden. Es ist zunächst 
vorgesehen, einen Schlammtankwagen für 
die Abfuhr des anfallenden Nassschlammes 
zur landwirtschaftlichen Verwendung zu  
beschaffen.«
 Bisher wird der Klärschlamm zur Erleich
terung der Arbeiten auf den Kläranlagen und 
zur Senkung der Betriebskosten mit einem 
fahrbaren Schlammfass abtransportiert. Da 
direkt der erste Versuch, den flüssigen Faul-
schlamm der Kläranlage Horrem auf rekulti-
vierten Flächen der Rheinischen Braunkohle-
werke bei Quadrath aufzubringen, so ein 
guter Erfolg ist, melden sich immer mehr um-
liegende Landwirte, um diesen »Dünger« zu 
bekommen. Die Nachfrage wird immer grö-
ßer, so dass sich die Landwirte in eine Warte-
liste für das fahrbare Schlammfass eintragen 
müssen, um den Schlamm abholen zu kön-
nen.

 Die Landwirte genießen diesen neu-
en Service. Sie brauchen den kosten-
losen Schlamm nicht mehr selber abzu-
holen, sondern bekommen ihn mit Hilfe 
des neuen Tankwagens auf die Felder 
gebracht.

Text: Karin Beusch
Bilder unten: Der neue Schwimmbagger, 
1966, darunter: Das neue Verwaltungs­
gebäude in Bergheim, 1966 

 Die Entscheidung des Vorstands, einen 
speziellen Transporter anzuschaffen, wird 
dann in die Tat umgesetzt. Der Schlammtank-
wagen kommt im Jahr 1965 erstmals zum Ein
satz. Mit seinem Fassungsvermögen von 7 m³ 
und einem Kostenaufwand von 70.000 DM 
holt der neue Tankwagen den Schlamm jetzt 
von den Kläranlagen ab. Allein im Zeitraum 
vom 30. April bis zum 31. Dezember 1965 
werden insgesamt 8.371 m³ Schlamm trans-
portiert.

 A U S  D E M  A R C H I V

Mein Haus, 
mein Boot,  
mein Schlammtank
wagen!
Um den Klärschlamm von seinen Kläranlagen  
abzutransportieren, benötigt der Große Erft-
verband ein geeignetes Fahrzeug

Der neue Schlammtankwagen, 
1965
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(Station Gelsdorf) 11 mm Niederschlag in  
nur fünf Minuten. Auch die Gewitter am  
12. Juni hatten es mit 24 mm Niederschlag in 
90 Minuten an der Station Füssenich durch-
aus in sich. Insgesamt jedoch lagen die Nie-
derschlagsmengen im Mai und Juni in weiten 
Bereichen deutlich unter der Hälfte des mitt-
leren Werts.
 Der Juli begann ebenfalls mit einer Hitze-
periode und Temperaturen über 40 °C (Sta
tion Köln-Rondorf), die am 5. wieder mit  
heftigen Gewittern endete. Teils tennisball-
große Hagelkörner verursachten im südlichen 
Verbandsgebiet Schäden an Autos und Foto
voltaikanlagen. Weitere Hitzetage (Tages-
höchstwerte über 30 °C) am 16. und 17. Juli 
endeten ebenfalls mit Starkregen, Sturmböen 
und Hagel. Der Juli war insgesamt etwas zu 
trocken und mit bis zu zehn Hitzetagen ins
gesamt deutlich wärmer als gewöhnlich. 

Text: Dr. Tilo Keller

 Während in der ersten Mainacht in der  
Eifel noch vereinzelt Bodenfrost auftrat, 
sorgten teils stürmische Tiefausläufer in den 
folgenden Tagen für Temperaturanstiege bis 
über 25 °C. Nachdem am 11. Mai erstmals 
kurz die 30 °C Marke erreicht wurde, kühlte 
es anschließend ab. An der Station Mecher-
nich-Harzheim wurden am 21. nochmals  
Minusgrade registriert. Trotz einiger teils 
kräftiger Schauer zum Monatsende war der 
Mai im gesamten Verbandsgebiet deutlich  
zu trocken. Am wenigsten Niederschlag  
verzeichneten die Stationen im Südosten 
(Mechernich-Glehn, Enzen und Füssenich) 
mit weniger als 15 mm.
 Auch der Juni war v. a. im Norden und 
Südosten des Verbandsgebietes viel trocken-
er als gewöhnlich. Am 5. Juni endete eine 
erste kurze Hitzeperiode (bis 40,2 °C in Jü-
chen-Kelzenberg) mit örtlichen Starknieder-
schlägen. So fielen an der Oberen Swist  

K L I M A S TAT I O N  B E R G H E I M

Witterungsverlauf 3. Quartal 2015
   Mai 2015 Juni 2015 Juli 2015
 
Lufttemperatur
Min.  1,7 °C 4,9 °C 5,3 °C

Max.  29,5 °C 34,9 °C 38,3 °C

Mittel  13,6 °C 17,2 °C 20,0 °C

20-jähriges Mittel 1971/90 13,4 °C 16,1 °C 18,1 °C

Bodentemperatur Mittel 13,6 °C 16,4 °C 19,3 °C

Niederschlag Summe  29 mm 34 mm 60 mm

20-jähriges Mittel 1971/90 68 mm 67 mm 67 mm
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 Das 2006 in Betrieb gegangene Hochwas-
serrückhaltebecken Niederberg schützt vor 
allem die Stadt Erftstadt mit den Ortslagen 
Friesheim, Ahrem, Lechenich, Konradsheim 
und Dirmerzheim vor einem 100-jährlichen 
Hochwasserereignis. Das Becken kann rund  
1 Mio. m³ Wasser aus dem oberhalb gele-
genen 175 km² großen Einzugsgebiet des 
Rotbachs speichern. Es ist normalerweise  
trocken und wird nur bei Hoch-
wasser eingestaut.
 Der Rotbach passiert den 
670 m langen Erddamm des Be-
ckens durch ein Durchlassbau-
werk, das an der tiefsten Stelle 
des Tals liegt. Es enthält zwei 

steuerbare Durchlässe, die bei Hochwasser 
den Rotbach und das Hochwasserrückhalte-
becken regulieren, sowie eine Überlauf-
schwelle als Hochwasserentlastung. Wenn 
der Rotbach einen Abfluss von 20 m³ Wasser 
pro Sekunde übersteigt, wird das Becken  
eingestaut. Um Fischen und Kleinlebewesen 
den ungehinderten Durchgang durch das 
Bauwerk zu ermöglichen, ist die Sohle eines 

Durchlasses naturnah gestaltet. 
      Im Stauraum entwickelt  
sich eine einzigartige Natur-
landschaft. Eichen, Ulmen und 
Eschen bilden den standort
gerechten Auenmischwald, 
dazwischen schlängelt sich der 

WA S S E R L A N D S C H A F T E N 

Hochwasserrückhaltebecken 
Niederberg

neue Rotbach. Flache Uferböschungen er-
möglichen das frühzeitige Ausufern und Ver-
nässen des Ufersaums und des Auwaldes. 
Mittlerweile ist auch der Biber dort wieder 
heimisch. 

Text: Dr. Ulrich Kern †
aus »Wasserlandschaften entlang der Erft«
J. P. Bachem Verlag, 
Hrsg. Erftverband

Eingestautes Hochwasserrückhaltebecken Niederberg, Hochwasser Januar 2011
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Der Rotbach passiert 
den 670 m langen 
Erddamm des Be­
ckens durch ein 
Durchlassbauwerk, 
das an der tiefsten 
Stelle des Tals liegt. 


